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Leitsätze des Urteils 

1. Beamte — Soziale Sicherheit — Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten — Arzt
liches Gutachten — Nichtkontradiktorisches Verfahren — Unmittelbare Übermittlung ärztli
cher UnterUgen — Keine Verpflichtung der Verwaltung 
(Beamtenstatut, Artikel 26 und 73; Regelung zur Sicherung bei Unfällen und Berufskrank
heiten, Artikel 17 bis 23) 

2. Beamte — Soziale Sicherheit — Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten — Arzt
liches Gutachten — Nichtkontradiktorisches Verfahren — Verteidigungsrechte — Grenzen 
— Anhörung des Beamten — Ermessen des Àrzteausschusses 

(Beamtenstatut, Artikel 73) 

3. Beamte — Soziale Sicherheit — Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten — Arzt
liches Gutachten — Gerichtliche Nachprüfung — Grenzen 

(Beamtenstatut, Artikel 73; Regelung zur Sicherung bei Unfällen und Berufskrankheiten, Ar
tikel 28) 

1. Artikel 26 des Statuts kann nicht heran
gezogen werden, um außerhalb des be
sonderen Rahmens der Regelung zur Si
cherung der Beamten bei Unfällen und 
Berufskrankheiten ein kontradiktorisches 
Verfahren für medizinische Unterlagen 

zu schaffen, zu denen der Schriftwechsel 
zwischen dem Beamten und der Verwal
tung über eine Entscheidung gehört, mit 
der die Anerkennung seiner Krankheit 
als Berufskrankheit abgelehnt worden 
ist. 
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Außerdem verpflichtet keine Vorschrift 
der Regelung das Organ, dem Betroffe
nen den gesamten Schriftwechsel mit ihm 
direkt zu übermitteln. 

Dem Organ kann auch nicht vorgewor
fen werden, daß es dem Betroffenen kei
nen unmittelbaren Zugang zu im Rah
men des Verfahrens der Anikei 17 bis 23 
der Regelung verfaßten medizinischen 
Berichten, deren besondere Vertraulich
keit ihm ebenso wie der Anstellungsbe
hörde entgegengehalten werden kann, 
durch Aufnahme dieser Unterlagen in 
seine Personalakte oder in sonstiger 
Weise verschafft hat. 

Dieses Verfahren soll vielmehr das ärztli
che Berufsgeheimnis schützen und es da
durch mit den Rechten des Beamten in 
Einklang bringen, daß ihm der Zugang 
zu den ihn betreffenden medizinischen 
Unterlagen über die Einschaltung seines 
Vertrauensarztes ermöglicht wird. 

Die Unterlagen bezüglich der von der 
Verwaltung gemäß Artikel 17 Absatz 2 
der Regelung durchgeführten Untersu
chung müssen sich nur dann in der Per
sonalakte des Beamten befinden, wenn 
die in ihnen enthaltenen Feststellungen 
über den Rahmen des in der Regelung 
vorgesehenen Verfahrens hinaus auch 
das Dienstverhältnis des Klägers betref
fen können, wenn also die Tatsachen, 
auf die sie sich beziehen, den Beurteilun
gen seiner Befähigung, Leistung und 
Führung zugrunde liegen. 

Die Regelung selbst sieht keine unmittel
bare Übersendung des Untersuchungsbe
richts der Verwaltung vor. Dieser hat 
nämlich insofern einen medizinischen 
Charakter, als er tatsächliche Feststellun
gen über einen bei der Arbeit aufgetrete

nen Zwischenfall enthält, die als Grund
lage für ein Verfahren auf Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs
krankheit im Sinne der Regelung dienen 
können. Der „vollständige ärztliche Be
richt", dessen Übersendung an den Arzt 
seiner Wahl der Beamte beantragen kann 
und der den Mitgliedern des in Artikel 
23 der Regelung vorgesehenen Ärzteaus
schusses zu übersenden ist, muß jedoch 
den Untersuchungsbericht enthalten. 

2. Es ist Sache des Ärzteausschusses, über 
die Notwendigkeit und gegebenenfalls 
die Dauer einer Anhörung des Betroffe
nen zu entscheiden, und zwar vor allem 
im Hinblick darauf, wie vollständig die 
medizinischen Unterlagen sind, über die 
er bereits verfügt. 

In Anbetracht der Art der Arbeiten des 
Ärzteausschusses, durch die keine strei
tige Auseinandersetzung entschieden 
werden soll, ist eine solche Anhörung 
auch nicht durch den Grundsatz der 
Wahrung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör geboten. 

3. Die Kontrolle des Gerichts erstreckt sich 
nicht auf die ärztlichen Beurteilungen des 
Arzteausschusses im eigentlichen Sinne, 
die als endgültig anzusehen sind, wenn 
sie unter ordnungsgemäßen Vorausset
zungen erfolgt sind. 

Die psychische Krankheit eines Beamten 
auf seine Persönlichkeitsstruktur und 
nicht auf seine Arbeitsbedingungen oder 
die Haltung seiner Vorgesetzten zurück
zuführen, stellt eine ärztliche Beurteilung 
dar, die das Gericht nur auf ihre Begrün
dung hin überprüfen kann. 
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Wenn der Ärzteausschuß nicht von ei
nem falschen Verständnis des Begriffs 
der Berufskrankheit ausgeht und er in 
seinem Gutachten zwischen den medizi
nischen Feststellungen und dem Ergebnis 
einen verständlichen Zusammenhang her

stellt, leidet weder das Gutachten noch 
die Entscheidung des Organs, mit der auf 
der Grundlage dieses Gutachtens eine 
Anerkennung der Krankheit des Beamten 
als Berufskrankheit abgelehnt wird, an 
einem Begründungsmangel. 

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer) 
12. Juli 1990* 

In der Rechtssache T-154/89 

Raimund Vidrányi, ehemaliger Beamter der Kommission der Europäischen Ge
meinschaften, wohnhaft in Luxemburg, Prozeß- und Zustellungsbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin Blanche Moutrier, 16, avenue de la Porte-Neuve, Luxemburg, 

Kläger, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch J. Griesmar, 
Rechtsberater, als Bevollmächtigten, Zustellungsbevollmächtigter: Georgios Krem
lis, Juristischer Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

wegen Aufhebung der Entscheidung der Kommission vom 13. Januar 1989, mit 
der die Anerkennung der Krankheit des Klägers als Berufskrankheit abgelehnt 
wird, 

erläßt 

* Verfahrenssprache: Französisch. 

II - 447 


